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tungen z« bewältigen feien, nomentlid) wenn bie fhftema»
tifdjc ©rzicfpng non £)anbwcrfslebrlingen als eine Aufgabe
betrad)tct werbe, bie aus allgemeinen Sftiieffidjten nnb nid)t
lebigtid) alS burd) ben ïïîufeen ber einzelnen SBcrfftätten
biftirt burdjgefiibrt werben muffe. UcbrigenS würben bie

Soften tjiefür fd)ließlid) boct) aud) wieber ben ©ifenbaljn»
werfftätten, fowic ber ©ifenbalpöerwaltung überhaupt zum
SSortbcil gcreidjen, inbcm auf biefem ©ege ein Material
ju tüchtigen Sofomotioführern, ©agcnmciftern 2C. befdjafft
werbe.

$u ©rjielung ber notljwenbigcn ©leichmäßigfeit würben
folgenbe ©runbfäge aufgestellt, weldje bei ber StnSbilbuug
biefer 8et)rlinge p beadjten fein follen. S3or Sltlem wirb
hier baoon ausgegangen, baß bie Scljrlinge nidjt lebigtid)

ju Arbeitern in ben betreffenben SEBerfftätten erzogen, fonbern
möglid)ft oollfommen unb üielfeitig innert)alb ihres ;panb»
werfS auSgebilbct werben. @S werben fdjriftlidje Sefroer»

träge nad) norgefd)riebencm ©djema abgefdjloffen. ®ie
Sefjrzeit beträgt 4 $abre. ®ie erfte Ipälfte biefer $eit
wirb baju öerwenbet, ben Selsingen bie Manipulationen
ibreS ^anbwertS beizubringen, $u biefem 3wed werben

fie in biefer $eit in befonberen, non ben großen ©erf»
ftätten abgegrenzten Setjrwerfftätten, weld)C ähnlich wie

©erfftätten oon .jpanbwerfSmeiftern mit allem erforberlicfjen
|)anbmcrfSzeug auSgeftattct fmb, befdjäftigt unb bort ber

fteten 3tuffid)t unb Anleitung eines zuoerläffigen SefjrmeifterS
unterftellt. ©äfpenb ter legten $al)re ber Sefjrzeit werben

fie fobann ben einzelnen ©crfftattSabtfjeitungen nacljeinanbcr
überwiefen unb mit ben oerfdjiebcneit oortommenben Sir»

beiten, fowie an ocrfdjiebenartigen ©erfzeugmafdjinen bc»

fdjäftigt, wobei ibre praftifdje ©eiterbilbnng, unter 33crüd»

fidjtigung ibrer Neigungen, ftetS im Sluge behalten wirb.
£)ie iBefdjäftigung ber Setzlinge bauert 10 ©tunben

täglid). ©ie erhalten bei ihrer ©inftellung einen nad) ben

örtlichen 33erf)ältniffen z« bemeffenben Sohn zur IBeftreitung
beS notljwenbigften SebenSunterljaltS; berfelbe wirb jährlich
nad) Maßgabe ihrer Seiftungen erhöbt, barf jebod) ben 93e»

trag beS niebrigften SohnfaßeS ber in bem betreffenben |)anb»
Wert befchäftigten Slrbeiter nid)t erreichen.

Stußer ber praftifd)en 33efd)äftigung erhatten bie Sehr»

linge zwei Mal wöchentlich unb ©onntagS einen unentgelt»
liehen burd) geeignete Serrer ober Seamte zu erttjeitenben
@d)ulunterrid)t in ber ©erfftatt, weldjer ben prattifdjen
gortfdjrittcn ber Sehrtinge angepaßt ift. ipiebei wirb we»

niger auf ©elfeitigfeit atS auf ©rünblichfeit ber Kenntniffe
hingewirkt. ipanb in Ipanb mit ber praftifd)cn Scfcßäfti»

gung wirb eine ©rflärung ber ©erfzeuge unb ber ©igen»

fd)aften ber Materialien, aud) bie tBefdjreibung unb @r»

flärung einfadjer StrbeitS» unb ©erfzeugmafeßinen gegeben.
33ie Sehrlinge follen bahin gebradjt werben, baß fie einfache

©egcnftänbe auf bem Rapier ober ber STafel bitblid) bar»

ftellen, Zeichnungen oon Mafd)inentheilcn tc. oerftehen, nad)
benfetben bie für bie Stnfertigung erforberlidtien csdjablonen
fonftruiren, fowie bie zur 3luSfüf)rung erforberlidjen Ma»
teriatien angeben tonnen. ®ie ©efammtzatjl ber wöd)ent»
liehen UntcrridjtSftunben, welche — wenigftenS in ben erften
Sehrjahren — innerhalb ber lOftünbigen Sehrzeit gegeben

werben follen, beträgt 5—9. $ür Unterricht im Zeichnen
ift ber Sonntag fßormittag (mit StuSnahmc ber Zeit beS

©otteSbienfteS) beftimmt. Sin foldjen Orten, wo befonbere

|)anbwertSfd)uten, ©onntagSfcfjulen 2c. beftehen, beren Sehr»

ptan bent oortiegenben Zwrd entfpricht, fann oon einer

Unterrid)tSertheitung in ber ©erfftatt Slbftanb genommen
werben.

fttach Seenbigung ber Sehrzeit unb befriebigenber SluS»

füßrung einer ©wbearbeit erhatten bie Sehrtinge ein Zeugniß.
9îad) biefen ©rmibfäßen ift nun fdjon feit einer iReifje
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oon fahren bei ben meiften großen fwuptwerfftätten ber

preußifdjen ©taatsbahnen bie ©inridjtung oon Sehrwert»
ftätten zunäd)ft für baS ©d)toffert)anbwerf oerfügt; in ein»

Zelnen fällen finbet aber aud) für anbere bei biefem ©ert»
ftättenbetrieb oertretene fwtibmerfe (®reljerei, ©ifd)lerei,
©attterei 2C.) eine folct)e SefjrlingSauSbilbung ftatt.

Das (Berken non (Beigeben.

©in Belgier hat nach „Manufacturers Review and
Industrial Record" ein ©crboerfatjren oon ïeptihjÇabri»
taten erfunben, welches biefe wafferbidjt madjt, ohne ihre
@d)tniegfamteit zu Oerhinbern unb baS ©ewidjt wefenttid)
Zu erhöhen.

StuSgehenb oon bem guten Zuftanbe, p sichern fich
bie 33änber noch befinben, bie man um bett topf cgpptifcher
Mumien zur Zrü ber IBeife^ung gebunben, nnb bie mit
einer Strt ^>arz imprägnirt finb, tarn ber ©rfinber barauf,
eine ©ubftanz aus 93irfenlot)e zu eptraljiren, ähnlich ber»

jenigen, wie fie zum ißarfümiren oon Zuchten oermenbet wirb.
@S hat fid) hrrauSgeftellt, baß ber grüne ©hrrr ber

33irte, welchen man oon toftroma erhält, weber burcf)
Säuren, nod) burd) Slltatoibe angegriffen wirb. Sierbunben
mit Sltfohot erhält man eine Söfung, welche, wenn erft ge»

troetnet, burd) ©pirituS nid)f wieber lösbar ift. Unb biefe

©ubftanz oerwenbet ber ©rfinber bei ber Mljanbtung oon
OeçtiO^abrifaten in Sßcrbinbung mit ftarfen färben. Oiefer
©toff fd)licßt nicht altein bie tapilIarMöf)rd)en, fonbern
bebedt baS ganze ©ewebe mit einer Slrt firniß oon großer
©laftizität, ber nicht nur Stciben nnb ©eewaffer wiberfteßt,
fonbern auch allen ©emperatur»ißeränbernngcn tro^t. ®er
aromatifdje ©erud), Weidher Sttlem anhaftet, was mit biefer
©ubftanz beljanbelt ift, hält aud) alle ^ufeften fern, Oer»

hinbert bie töilbung oon mitroffopifchen SSegetationen unb

paralhfirt ben fdjäbigenbcn ©influß oott ©affer unb Suft.
Stile aus ißflanzenfafern Ijergefteßten fÇabritate tonnen

burd) biefe ©rfinbung imprägnirt nnb fo wafferbidjt unb
bauerhafter gemacht werben, z- ©egeltud), 5tauwert,
fKoulcany, ©djirmftoffe 2c.

Porrid^tung 3um fofortigert Stiüftc^crt
6er 3etrieb5=Dampfmafd^me.

Um baS fofortige ©tiltfe^en einer im ooltcn betriebe
beftnblichen î)ampfmafchine im Moment ber ©efafjr oon
irgenb einem ißuntt aud) in Slbwefenheit beS Mafdjinen»
Wärters bewirten zu fönnen, ift bei einer neuen Vorrichtung,
wetdje oon bem Mafd)inen»3nfpettor Dclert in ftîipperS
bei Sötn fonftruirt worben ift, zur S3erbinbung ber ©j»
Zenter» mit ber ©d)ieberftange fein gefdjloffeneS, fonbern
ein offenes, gabelförmiges Sluge zur Stnwenbung gebracht,
woburd) eS möglich wirb, bie ©çzenterftange oon ber ©d)te»
berftange fofort zu trennen unb ben 33ertIjeilungSfd)ieber
Zum ©titlftanb zu bringen.

33er 3hü"bcr füllt fid) in ^"'9^ beffen, ba baS ®ampf»
Zulaßoentil offen bleibt, entweber oor ober tputer bent Kot»
ben in bemfetben Stugenbtid mit 33ampf unb bie Mafd)ine
bleibt in fürzefter $dt flehen. 3ur 33erbinbung ber ^Betriebs»

mafchine mit ben Strbeitsfäten bient, wie Mof- 33emuth
in bem oon ihm herausgegebenen $ubuftrie» ^ @cw.»93latt
berichtet, ein einfadjer ®raljtzug ober eine etettrifche Seitung,
mit welcher man bie ©pzenterftange auSrüdt.

3ltuftrirte fchweizerifdje ^anbwerîer=§eitung.î

tungen zu bewältigen seien, namentlich wenn die systema-
tische Erziehung von Handwerkslehrlingen als eine Aufgabe
betrachtet werde, die aus allgemeinen Rücksichten und nicht
lediglich als durch den Nutzen der einzelnen Werkstätten
diktirt durchgeführt werden müsse. Uebrigens würden die

Kosten hiefür schließlich doch auch wieder den Eisenbahn-
Werkstätten, sowie der Eisenbahnverwaltung überhaupt zum
Vortheil gereichen, indem auf diesem Wege ein Material
zu tüchtigen Lokomotivführern, Wagenmcistern w. beschafft
werde.

Zu Erzielung der nothwendigen Gleichmäßigkeit wurden
folgende Grundsätze aufgestellt, welche bei der Ausbildung
dieser Lehrlinge zu beachten sein sollen. Vor Allem wird
hier davon ausgegangen, daß die Lehrlinge nicht lediglich

zu Arbeitern in den betreffenden Werkstätten erzogen, sondern
möglichst vollkommen und vielseitig innerhalb ihres Hand-
Werks ausgebildet werden. Es werden schriftliche Lehrver-
träge nach vorgeschriebenem Schema abgeschlossen. Die
Lehrzeit beträgt 4 Jahre. Die erste Hälfte dieser Zeit
wird dazu verwendet, den Lehrlingen die Manipulationen
ihres Handwerks beizubringen. Zu diesem Zweck werden
sie in dieser Zeit in besonderen, von den großen Werk-
stätten abgegrenzten Lehrwerkstätten, welche ähnlich wie

Werkstätten von Handwerksmeistern mit allem erforderlichen
Handwerkszeug ausgestattet sind, beschäftigt und dort der

steten Aufsicht und Anleitung eines zuverlässigen Lehrmeisters
unterstellt. Wälp end der letzten Jahre der Lehrzeit werden

sie sodann den einzelnen Wcrkstattsabthcilungen nacheinander
überwiesen und mit den verschiedenen vorkommenden Ar-
besten, sowie an verschiedenartigen Werkzeugmaschinen be-

schäftigt, wobei ihre praktische Weiterbildung, unter Berück-

sichtigung ihrer Neigungen, stets im Auge behalten wird.
Die Beschäftigung der Lehrlinge dauert 10 Stunden

täglich. Sie erhalten bei ihrer Einstellung einen nach den

örtlichen Verhältnissen zu bemcsienden Lohn zur Bestreitung
des nothwendigsten Lebensunterhalts; derselbe wird jährlich
nach Maßgabe ihrer Leistungen erhöht, darf jedoch den Be-
trag des niedrigsten Lohnsatzes der in dem betreffenden Hand-
werk beschäftigten Arbeiter nicht erreichen.

Außer der praktischen Beschäftigung erhalten die Lehr-
linge zwei Mal wöchentlich und Sonntags einen unentgelt-
lichen durch geeignete Lehrer oder Beamte zu ertheilenden
Schulunterricht in der Werkstatt, welcher den praktischen

Fortschritten der Lehrlinge angepaßt ist. Hiebei wird we-

niger auf Vielseitigkeit als auf Gründlichkeit der Kenntnisse
hingewirkt. Hand in Hand mit der praktischen Beschäfti-

gung wird eine Erklärung der Werkzeuge und der Eigen-
schaften der Materialien, auch die Beschreibung und Er-
klärung einfacher Arbeits- und Werkzeugmaschinen gegeben.

Die Lehrlinge sollen dahin gebracht werden, daß sie einfache

Gegenstände auf dem Papier oder der Tafel bildlich dar-
stellen, Zeichnungen von Maschinentheilcn?c. verstehen, nach

denselben die für die Anfertigung erforderlichen Schablonen
konstruiren, sowie die zur Ausführung erforderlichen Ma-
terialien angeben können. Die Gesammtzahl der wöchent-
lichen Unterrichtsstunden, welche — wenigstens in den ersten

Lehrjahren — innerhalb der lOstündigen Lehrzeit gegeben

werden sollen, beträgt 5—9. Für Unterricht im Zeichnen
ist der Sonntag Vormittag (mit Ausnahme der Zeit des

Gottesdienstes) bestimmt. An solchen Orten, wo besondere

Handwerksschulen, Sonntagsschulen:c. bestehen, deren Lehr-

plan deni vorliegenden Zweck entspricht, kann von einer

Unterrichtscrtheilung in der Werkstatt Abstand genommen
werden.

Nach Beendigung der Lehrzeit und befriedigender Aus-
führung einer Probearbeit erhalten die Lehrlinge ein Zeugniß.

Nach diesen Grundsätzen ist nun schon seit einer Reihe
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von Jahren bei den meisten großen Hauptwerkstättcn der

preußischen Staatsbahnen die Einrichtung von Lehrwerk-
stätten zunächst für das Schlofferhandwerk verfügt; in ein-
zelnen Fällen findet aber auch für andere bei diesem Werk-
stättenbetricb vertretene Handwerke (Dreherei, Tischlerei,
Sattlerei :c.) eine solche Lehrlingsausbildung statt.

Das Gerben von Geweben-
Ein Belgier hat nach „Nanulaeturers Uevikv und

Industrial lkseord" ein Gcrbverfahren von Textil-Fabri-
katen erfunden, welches diese wasserdicht macht, ohne ihre
Schmiegsamkeit zu verhindern und das Gewicht wesentlich

zu erhöhen.

Ausgehend von dem guten Zustande, in welchem sich

die Bänder noch befinden, die man um den Kopf cgyptischer
Mumien zur Zeit der Beisetzung gebunden, und die mit
einer Art Harz imprägnirt sind, kam der Erfinder darauf,
eine Substanz aus Birkenlohe zu extrahiren, ähnlich der-

jenigen, wie sie zum Parsümireu von Juchten verwendet wird.
Es hat sich herausgestellt, daß der grüne Theer der

Birke, welchen man von Kostroma erhält, weder durch
Säuren, noch durch Alkaloide angegriffen wird. Verbunden
mit Alkohol erhält man eine Lösung, welche, wenn erst ge-
trocknet, durch Spiritus nicht wieder lösbar ist. Und diese

Substanz verwendet der Erfinder bei der Behandlung von
Textil-Fabrikaten in Verbindung mit starken Farben. Dieser
Stoff schließt nicht allein die Kapillar-Röhrchen, sondern
bedeckt das ganze Gewebe mit einer Art Firniß von großer
Elastizität, der nicht nur Aciden und Seewasser widersteht,
sondern auch allen Temperatur-Veränderungen trotzt. Der
aromatische Geruch, welcher Allem anhaftet, was mit dieser

Substanz behandelt ist, hält auch alle Insekten fern, ver-
hindert die Bildung von mikroskopischen Vegetationen und
paralysirt den schädigenden Einfluß von Wasser und Luft.

Alle aus Pflanzenfasern hergestellten Fabrikate können

durch diese Erfindung imprägnirt und so wasserdicht und
dauerhafter gemacht werden, z. B. Segeltuch, Tauwerk,
Rouleaux, Schirmstoffe w.

Vorrichtung zum sofortigen stillstehen
der Vetriebs-Dampfmaschine.

Um das sofortige Stillsetzen einer im vollen Betriebe
befindlichen Dampfmaschine im Moment der Gefahr von
irgend einem Punkt auch in Abwesenheit des Maschinen-
Wärters bewirken zu können, ist bei einer neuen Vorrichtung,
welche von dem Maschinen-Inspektor H. Oclert in Nippers
bei Köln konstruirt worden ist, zur Verbindung der Ex-
zenter- mit der Schieberstange kein geschlossenes, sondern
ein offenes, gabelförmiges Auge zur Anwendung gebracht,
wodurch es möglich wird, die Exzenterstange von der Schie-
berstange sofort zu trennen und den Vertheilungsschieber
zum Stillstand zu bringen.

Der Zylinder füllt sich in Folge dessen, da das Dampf-
zulaßventil offen bleibt, entweder vor oder hinter dem Kol-
ben in demselben Augenblick mit Dampf und die Maschine
bleibt in kürzester Zeit stehen. Zur Verbindung der Betriebs-
Maschine mit den Arbeitssälen dient, wie Prof. Demuth
in dem von ihm herausgegebenen Industrie- u. Gew.-Blatt
berichtet, ein einfacher Drahtzug oder eine elektrische Leitung,
mit welcher man die Exzenterstange ausrückt.

Zllustrirte schweizerische Handwerker-Zeitung.
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